
 
 

 

 

 

 

Tagesschulangebot Oberstufe Uettligen / politische Gemeinden Wohlen bei Bern und Kirchlindach 

1. Es können nur ganze Module gewählt werden. 

2. Die Aufnahme in die Tagesschule ist für jedes Kind gewährleistet, welches fristgerecht angemeldet wor-
den ist und für das keine Rechnungen mehr ausstehend sind. Zu spät eingereichte Anmeldungen können 
nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden (Bsp. bei Zuzug im Laufe des Schuljahres). 

3. Die Anmeldung ist für die Dauer des ganzen Schuljahres verbindlich. Eine Kündigung oder Neuanmel-
dung ist auf Semesterende 31. Januar bzw. Semesterbeginn 1. Februar ist möglich und muss begründet 
und schriftlich bis spätestens am 10. Dezember erfolgen. 

4. Durchführung des Tagesschulangebots: Das Departement Bildung und Kultur entscheidet über die Durch-
führung der einzelnen Module und eine definitive Aufnahme des Kindes in die Tagesschule und regelt 
diese vertraglich mit den Erziehungsberechtigten in einer Vereinbarung.  

5. Vereinbarung: Die Vereinbarung wird anfangs Juni verschickt und muss bis Ende Juni von der Tagesschul-
leitung und den Erziehungsberechtigten unterschrieben an die Abteilung Bildung und Kultur zurückge-
schickt werden. Beim Fehlen dieser Vereinbarung vor Schuljahresbeginn ist der Tagesschulbesuch nicht 
bestätigt! 

6. Mittagessen: Das Mittagessen kostet Fr. 9.50 für die Oberstufe und wird zusammen mit den Betreuungs-
stunden periodisch in Rechnung gestellt. Bei rechtzeitiger Abmeldung = mind. 24 Stunden vorher per 
Mail (Verantwortung liegt bei den Erziehungsberechtigten) werden die Essen jeweils Ende Semester auf 
der Rechnung zurückvergütet. 

7. Tagesschulverordnung: Sie ist Bestandteil der Anmeldung und der Vereinbarung. Bitte beachten Sie eben-
falls die mündlichen oder schriftlichen Informationen der Tagesschulleitung. 

 
Tarifansätze 

Die Beiträge der Eltern richten sich nach kantonalen Vorgaben (Tarifrechner siehe www.bkd.be.ch, Themen, 
Bildung, Kindergarten& Volksschule, Schulergänzende Angebote, Tagesschule, Elterngebühren und Tarifrech-
ner für pädagogisches Angebot). Die Ansätze sind ebenfalls im Anhang zur Tagesschul-Verordnung zu finden. 
Für die Berechnung des Tarifs werden das Formular für die Tarifberechnung Tagesschule und die Steuerun-
terlagen (für einen subventionierten Tarif) benötigt. Beim Fehlen der Steuerunterlagen wird der Maximalta-
rif angewendet. 

 
Rechtliche Grundlagen 

• Tagesschulverordnung des Kantons Bern vom 23. Mai 2008 mit Tagesschultarif Schuljahr 2023/24. 

• Tagesschulverordnung Wohlen vom 30. März 2010  

• Anhang zur Tagesschulverordnung (Tarifberechnung). 

 
Anmeldung 

Alle Anmeldeunterlagen (inkl. Verordnungen und Tarife) sind zu finden auf: www.osuettligen.ch  
 
Anmeldefrist:  Anmeldeformular bis spätestens am 22. Mai 2023 einreichen an: 

Tagesschulleitung Oberstufe Uettligen, Frau Catherine Canzio, Schülerweg 18, 3043 Uettligen 

Hinweise zur Tagesschul-Anmeldung 

https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/kindergarten-und-volksschule/schulergaenzende-angebote/tagesschulangebote/kosten.html
http://www.osuettligen.ch/

